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RS OGH 1964/6/1 1Ob63/64
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.06.1964

Norm

ABGB §21

ABGB §233 C

AußStrG §2 A

AußStrG §16 BII

AußStrG §16 BIII2b

Rechtssatz

Einem vom P5egebefohlenen zur Genehmigung vorgelegten Vergleich ohne Prüfung, ob er diesem zum Vorteil

gereicht, die Genehmigung deshalb zu versagen, weil der Vergleichspartner behauptet, der Vergleich sei wegen eines

ihm unterlaufenen Irrtums für ihn nicht verbindlich, stellt einen Verfahrensverstoß dar, der wegen seiner

einschneidenden Bedeutung einer Nullität gleichzuachten ist.
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